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Unterschiedliche Möglich-
keiten zur Beantragung 
von Führerscheinen finden 
Sie in dieser Ausgabe

Vorstellung Jahrespro-
gramm der Wimsheimer 
Landfrauen
am 13.01.2024 um 14:30 Uhr  
im Herzenscafé.

Kinderreisepässe wurden
zum 01.01.2024 abgeschafft
-  Weitere Infos auf unserer Home-

page unter www.wimsheim.de 
oder im Bürgeramt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir holen am  
Samstag 13. Januar 2024 ab 11.00 Uhr 

Ihren Christbaum gegen eine Spende ab. 
Der Erlös ist für die Finanzierung unserer 

Jugendreferentenstellen bestimmt. 
 

   Wimsheim e. V. 
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Die nächste Elektrogeräteentsorgung  
ist am 01.02.2024

Amtliche Bekanntmachungen

Foto: imagospot/iStock/Getty Images Plus

Goldene Hochzeit
Am 4. Januar 2024 feierten die 
Eheleute Heinrich und Herta 
Schweier das seltene Fest der 
Goldenen Hochzeit.
Dem Jubelpaar gratulieren wir 
ganz herzlich und wünschen 
ihm alles Gute für die Zukunft 
sowie weiterhin eine glück-
liche Zeit voll Harmonie und 
Verbundenheit.
Bürgermeister Mario Weisbrich

Unterschiedliche Möglichkeiten zur  
Beantragung von Führerscheinen
Führerscheinanträge (Ersterteilung, Erweiterung, Verlän-
gerung, Ersatzführerschein, internationaler Führerschein 
u. s. w.) können auf unterschiedlichen Wegen beantragt  
werden.

Nachfolgend möchten wir Ihnen diese aufzeigen:
Über die Homepage des Landratsamtes Enzkreis, unter 
www.enzkreis.de, können Sie den Online-Antrag über den 
Button „Führerschein“ und anschließend auf „Online-Diens-
te“ öffnen. Die Eingabemaske ist selbsterklärend. Die benö-
tigten Unterlagen können, nach Eingabe der persönlichen 
Daten, einfach hochgeladen werden. Sollten Sie nicht über 
die Möglichkeit verfügen, Ihre Unterlagen einzuscannen, 
können Sie diese auch auf dem Postweg der Führerschein-
stelle zusenden. Mit der Übertragung Ihres Antrages wird 
vom dortigen Server ein Dokument (Kontrollblatt) gene-
riert, welches Sie verwenden können, um die Unterlagen, 
die nicht in digitaler Form vorliegen, zu übermitteln.

Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit, einen persönli-
chen Termin zur Beantragung beim Landratsamt Enzkreis 
zu vereinbaren. Die Terminbuchung finden Sie ebenfalls 
über den Button „Führerschein“ auf www.enzkreis.de.

Selbstverständlich können Sie Ihren Antrag auch weiterhin 
persönlich im Rathaus stellen. Termine beim Bürgeramt 
erhalten Sie online unter www.wimsheim.de oder telefo-
nisch unter der 07044 / 9427-13.

ALLES AUF  
EINEN BLICK !

Foto: undefined/iStock/Getty Images Plus

Sirenenprobe am Donnerstag, 25.01.2024  
in Wimsheim
Die Gemeinde Wimsheim hat im Jahr 2023 ihre alte, me-
chanische Sirene gegen eine neue, zeitgemäße Sirene aus-
getauscht.
Die neue Sirene kann – im Gegensatz zu der alten Sirene 
– nun zentral über die Integrierte Leitstelle ausgelöst wer-
den.
Leider war eine Alarmierung beim letzten Bundesweiten 
Warntag im September 2023 fehlgeschlagen, so dass wir 
nun am 25.01.2024 ab 11.00 Uhr in Wimsheim nachein-
ander die folgenden Sirenensignale erproben:

Uhrzeit Erläuterungen Sirenensignal-
symbole

11:00 Uhr Probealarm
Bedeutung: Es handelt 
sich um einen technischen 
Test.

11:05 Uhr Feueralarm
Bedeutung: Es handelt 
sich um eine Alarmierung 
der Feuerwehr.

11:10 Uhr Bevölkerungswarnung
Bedeutung: In dem Ge-
biet besteht eine unmittel-
bare Gefahr oder diese ist 
in Kürze zu erwarten.
Handlungsempfehlung: 
Nutzen Sie alle möglichen 
Informationsquellen für 
weitere Hinweise. Folgen 
Sie den amtlichen Anwei-
sungen.

11:15 Uhr Entwarnung
Bedeutung: Es besteht 
keine akute Gefahr mehr.

Wie erwähnt, handelt es sich um eine Probe, es besteht  
keine Gefahr.

Gemeinde Wimsheim
Landkreis Enzkreis

Hauptsatzung
vom 26.09.2023

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg - GemO - hat der Gemeinderat am 26.09.2023 fol-
gende Hauptsatzung beschlossen:

I. Form der Gemeindeverfassung
§ 1 Gemeinderatsverfassung
Verwaltungsorgane der Gemeinde sind der Gemeinderat 
und der Bürgermeister.

II. Gemeinderat
§ 2 Rechtsstellung, Aufgaben und Zuständigkeiten
Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger und das 
Hauptorgan der Gemeinde.
Er legt die Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde 
fest und entscheidet über alle Angelegenheiten der Ge-
meinde, soweit nicht der Gemeinderat dem Bürgermeister 
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bestimmte Angelegenheiten übertragen hat oder der Bür-
germeister kraft Gesetzes zuständig ist. Der Gemeinderat 
überwacht die Ausführung seiner Beschlüsse und sorgt 
beim Auftreten von Missständen in der Gemeindeverwal-
tung für deren Beseitigung durch den Bürgermeister.

§ 3 Zusammensetzung

Der Gemeinderat besteht aus dem Bürgermeister als Vorsit-
zendem und ehrenamtlichen Mitgliedern (Gemeinderäte).

§ 4  Durchführung von Sitzungen ohne persönliche 
Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum

Der Bürgermeister kann Sitzungen des Gemeinderats ohne 
persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum 
in Form von Videokonferenzen einberufen. Die Vorausset-
zungen für die Einberufung und die Durchführung dieser 
Sitzungen richtet sich nach den Bestimmungen des § 37a 
Abs. 1 und 2 Gemeindeordnung.
Für Sitzungen der Ausschüsse des Gemeinderats gelten 
diese Regelungen entsprechend.

III. Bürgermeister

§ 5 Rechtsstellung

Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit.

§ 6 Zuständigkeiten

1.   Der Bürgermeister leitet die Gemeindeverwaltung und 
vertritt die Gemeinde. Er ist für die sachgemäße Erledi-
gung der Aufgaben und den ordnungsgemäßen Gang 
der Verwaltung verantwortlich und regelt die innere 
Organisation der Gemeindeverwaltung. Der Bürger-
meister erledigt in eigener Zuständigkeit die Geschäf-
te der laufenden Verwaltung und die ihm sonst durch 
Gesetz oder den Gemeinderat übertragenen Aufgaben. 
Weisungsaufgaben erledigt der Bürgermeister in eige-
ner Zuständigkeit, soweit gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist. Dies gilt auch, wenn die Gemeinde in einer 
Angelegenheit angehört wird, die aufgrund einer An-
ordnung der zuständigen Behörde geheim zu halten ist.

2.   Dem Bürgermeister werden folgende Aufgaben zur Er-
ledigung dauernd übertragen, soweit es sich nicht be-
reits um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt:

 2.1   die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haus-
haltsplan bis zum Betrag von 15.000 Euro im Ein-
zelfall;

 2.2   die Zustimmung zu überplanmäßigen und au-
ßerplanmäßigen Ausgaben bis zu 3.000 Euro im 
Einzelfall;

 2.3   die Ernennung, Einstellung und Entlassung und 
sonstige personalrechtliche Entscheidungen von 
Angestellten der Vergütungsgruppen bis ein-
schließlich Entgeltgruppe 8 TVöD bzw. S 8 a TVöD 
SuE, Aushilfsangestellten, Beamtenanwärterin-
nen und Beamtenanwärtern, Verwaltungsauszu-
bildenden, Praktikanten und Praktikantinnen so-
wie anderen in Ausbildung stehenden Personen;

 2.4   die Gewährung von unverzinslichen Lohn- und 
Gehaltsvorschüssen sowie Unterstützungen und 
von Arbeitgeberdarlehen im Rahmen der Richt-
linien;

 2.5   die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan ein-
zeln ausgewiesenen Freigebigkeitsleistungen bis 
zu 1.000 Euro im Einzelfall,

 2.6   die Stundung von Forderungen im Einzelfall bis 
zu 3 Monaten unbeschränkt und über 3 Mo-
nate bis zu 6 Monaten bis zu einem Betrag von  
2.500 Euro;

 2.7   der Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde und 
die Niederschlagung solcher Ansprüche, die Füh-
rung von Rechtsstreiten und der Abschluss von 
Vergleichen, wenn der Verzicht oder die Nieder-
schlagung, der Streitwert oder bei Vergleichen 
das Zugeständnis der Gemeinde im Einzelfall 
nicht mehr als 1.000 Euro beträgt;

 2.8   die Veräußerung und dingliche Belastung, der 
Erwerb und Tausch von Grundeigentum oder 
grundstücksgleichen Rechten, einschließlich der 
Ausübung von Vorkaufsrechten, im Wert bis zu 
15.000 Euro im Einzelfall;

 2.9   Verträge über die Nutzung von Grundstücken 
oder beweglichem Vermögen bis zu einem jähr-
lichen Miet- oder Pachtwert von 5.000 Euro im 
Einzelfall;

 2.10   die Veräußerung von beweglichem Vermögen 
bis zu 5.000 Euro im Einzelfall;

 2.11   die Bestellung von Bürgern zu ehrenamtlicher 
Mitwirkung sowie die Entscheidung darüber, ob 
ein wichtiger Grund für die Ablehnung einer sol-
chen ehrenamtlichen Mitwirkung vorliegt;

 2.12   die Zuziehung sachkundiger Einwohner und 
Sachverständiger zu den Beratungen einzelner 
Angelegenheiten im Gemeinderat

 2.13   die Beauftragung der Feuerwehr zur Hilfeleistung 
in Notlagen und mit Maßnahmen der Brandver-
hütung im Sinne des § 2 Abs. 2 Feuerwehrgesetz.

IV. Stellvertretung des Bürgermeisters
§ 7 Stellvertreter des Bürgermeisters
Es werden zwei Stellvertreter des Bürgermeisters aus der 
Mitte des Gemeinderates gewählt.

V. Schlussbestimmungen
§ 8 Inkrafttreten
Diese Hauptsatzung tritt am Tag nach Ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt tritt die bisherige 
Hauptsatzung vom 12.06.1990 mit ihren Änderungen au-
ßer Kraft.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) oder von auf Grund der GemO erlassener Verfah-
rensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit 
der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Ge-
meinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind.

Wimsheim, den 26.09.2023

gez.
Mario Weisbrich
(Bürgermeister)
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Ö�nungszeiten

Öffnungszeiten des Rathauses
Für alle Erledigungen auf dem Bürger-
meisteramt ist eine vorherige Termin-
vereinbarung (telefonisch oder per E-
Mail) erforderlich.
Termine beim Bürgeramt können 
auch online gebucht werden unter 
www.wimsheim.de.

So erreichen Sie die zuständigen Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen:
Zentrale
Telefon  9427 – 0
Telefax  9427 – 25
gemeinde@wimsheim.de
Bürgermeister
Mario Weisbrich  9427 – 15
mario.weisbrich@wimsheim.de
Vorzimmer
Melanie Werner  9427 – 10
melanie.werner@wimsheim.de
Hauptamt
Katrin Hölle  9427 – 23
katrin.hoelle@wimsheim.de

Bauamt
Ulrike Rentschler  9427 – 18
ulrike.rentschler@wimsheim.de
Maurice Binder  9427 - 14
maurice.binder@wimsheim.de

Standesamt
Sandra Cirica  9427 – 12
standesamt@wimsheim.de

Bürgeramt
Marion Mörk  9427-13
Yvonne Wolfinger  9427-13
buergeramt@wimsheim.de

Kämmerei
Samara Della Ducata  9427 – 17
kaemmerei@wimsheim.de

Kasse und Steueramt
Nicole Grafunder  9427 – 11
finanzen@wimsheim.de

Zweckverband Bauhof Heckengäu 
 903 -194
Bauhofleiter Christian Kühnle
info@zvbh.de

Wasserversorgung - Notfallnummer 
 903 – 95 17
 (Weiterleitung auf Mobilfunk)

Ortsbücherei Wimsheim  9427 – 29
Stephanie Fleck
buecherei@wimsheim.de

Kindergarten und Kinderkrippe 
Wimsheim  4 17 73
Leitung Frau Esther Selbonne
kindergarten@wimsheim.de
Landratsamt Enzkreis  07231 / 308-0
Zähringerallee 3, 75177 Pforzheim
Telefax  07231 / 308-9417
landratsamt@enzkreis.de

Notdienste

116 117
Der ärztliche Bereitschaftsdienst 
ist nicht zu verwechseln mit dem 
Rettungsdienst, der in lebensbe-
drohlichen Fällen Hilfe leistet. Bei 
Notfällen, zum Beispiel Ohnmacht, 
Herzinfarkt, akuten Blutungen oder 
Vergiftungen, alarmieren Sie bitte 
sofort den Rettungsdienst unter der 
Notrufnummer 112.

Verein Notfallpraxis
der Pforzheimer 
Ärzteschaft e.V.

Neue Öffnungszeiten der  
Notfallpraxen seit 25.10.2023
Notfallpraxis  
der Pforzheimer Ärzteschaft e. V.
am Siloah St. Trudpert Klinikum, 
Wilferdinger Straße 67
Montag, Dienstag, Donnerstag 
 19:00 Uhr - 22:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 
 16:00 Uhr - 20:00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage 
 08:00 - 22:00 Uhr
Notfallpraxis Kinder Pforzheim
Helios Klinikum Pforzheim,  
Kanzlerstr. 2-6, 75175 Pforzheim
Mittwoch  15:00 Uhr - 20:00 Uhr
Freitag  16:00 Uhr - 20:00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage 
 08:00 - 20:00 Uhr
Allgemeine Notfallpraxis Mühlacker
Enzkreis-Kliniken Mühlacker, 
Hermann-Hesse-Str. 34, 
75417 Mühlacker
Samstag, Sonntag, Feiertage 
 10:00 Uhr - 16:00 Uhr

Zuständige Bezirksschorn-
steinfegermeister
Herr Jens Rosenberger,  
Buchenweg 42, 75228 Ispringen  
Tel. 07231 4297060

zuständig für die Straßen: Austr. - 
Uhlandstr. - Wiernsheimer Weg - Sil-
cherstr. - Haselweg - Sonnenweg 
- Kernerstr. - Wengertweg - Hauffstr.- 
Lessingstr. - Im Talrain - Mörikestr. ab 
Gebäude 18 bis Ende

Herr Benjamin Niesz,  
Kißlingweg 69, 75417 Mühlacker, 
Tel. 07041 9837805
zuständig für alle Straßen außer den 
oben genannten, für die Bezirks-
schornsteinfegermeister Rosenberger 
zuständig ist.

Zahnärztlicher Notfalldienst

Neue einheitliche Notfalldienstnum-
mer 0761 / 120 120 00
Hier erfahren Sie, welche Zahnarztpra-
xen in Ihrer unmittelbaren Umgebung 
zum Zeitpunkt Ihres Anrufes Notdienst 
haben.

Apotheken-Notdienst

13.01.2024 
Stromberg-Apotheke, Am Markt 8, 
74372 Sersheim, Tel. 07042 32211

14.01.2024 
Uhland-Apotheke, Bahnhofstr. 71, 
75417 Mühlacker, Tel. 07041 7444

Tierärztlicher Notdienst

13. + 14.01.2024 
Dr. Grassmann 
Praxis für Kleintiermedizin, 
Liebigstr. 9, 71229 Leonberg-Höfingen, 
07152 929882

ÖFFNUNGSZEITEN &  
ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST

IMPRESSUM 

Herausgeber: Gemeinde Wimsheim

Druck und Verlag: Nussbaum Medien Weil der 
Stadt GmbH & Co. KG, Opelstraße 29,  
68789 St. Leon-Rot, www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen Teil, alle  
sonstigen Verlautbarungen und Mitteilungen: 
Bürgermeister Mario Weisbrich, 71299 Wimsheim, 
Rathausstraße 1, oder sein Vertreter im Amt.

Verantwortlich für „Was sonst noch interes-
siert“ und den Anzeigenteil:  Klaus Nussbaum, 
Opelstraße 29, 68789 St. Leon-Rot 

INFORMATIONEN

Vertrieb (Abonnement und Zustellung): 
G.S. Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-Str. 2,  
71263 Weil der Stadt, Tel.: 07033 6924-0,  
E-Mail: info@gsvertrieb.de  
Internet: www.gsvertrieb.de

Anzeigenverkauf:  
gaggenau@nussbaum-medien.de
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Toilettenfrau oder -mann gesucht!
Die ausrichtenden Wimsheimer Vereine suchen für das 
Straßenfest 2024 eine verlässliche/n Toilettenfrau oder 
Toilettenmann, die/der sich um die beiden öffentlichen 
WC-Anlagen während des diesjährigen Straßenfests am 
20.07. + 21.07.2024 kümmert (beaufsichtigt und reinigt).
Die Anwesenheit sollte am Samstag, den 20.07.24 von 
18.00 Uhr bis 1.30 Uhr und am Sonntag, den 21.07.24 
von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr gegeben sein.
Hygieneartikel stehen zur Verfügung!
Interessenten melden sich gerne im Rathaus Wimsheim
E-Mail: gemeinde@wimsheim.de
beim Radfahrerverein Wimsheim:
E-Mail: info@rvw-wimsheim.de oder 
Telefon 07044-4 16 30 ab 18 Uhr

Aus dem Standesamt

Sterbefälle

Verstorben sind am
18.12.2023 Frau Sigrid Scheier geb. Müller, 82 Jahre, 
Wimsheim
20.12.2023 Frau Barbara Feyler, 81 Jahre,  
Wimsheim

Wir gratulieren

am 13. Januar Herrn Anton Dekreon zum 70. Geburtstag. 
Dazu gelten ihm Glückwünsche der gesamten Gemeinde.

Freiwillige Feuerwehr Wimsheim

Einladung Hauptversammlung  
der Freiwilligen Feuerwehr Wimsheim
Am Samstag, den 13. Januar 2024 findet um 18:00 Uhr un-
sere Jahreshauptversammlung im
Feuerwehrhaus in Wimsheim statt.
Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:
  1.  Begrüßung
  2.  Totenehrung
  3.  Bericht des Kommandanten
  4.  Jahresbericht des Schriftführers
  5.  Bericht des Kassenverwalters
  6.  Bericht des Kassenprüfers
  a. Entlastung des Kassenverwalters
  b. Beschlussfassung über Rechnungsabschluss 2022
  7.  Jahresbericht des Jugendwarts
  8.  Jahresbericht der Altersabteilung
  9.  Grußworte
10.  Beförderungen
11.  Ehrungen
12.  Wahl der 5 Beisitzer Feuerwehrausschuss
13.  Ausflug 2024
14.  Verschiedenes

Jugendfeuerwehr Wimsheim

Termine
Am Freitag, den 12.01. trifft sich die gesamte Jugendfeuer-
wehr um 18:30 Uhr zur Hauptversammlung in Uniform im 
Feuerwehrhaus.

Landratsamt Enzkreis
Ö�entliche Bekanntmachung

Online Informationsveranstaltung für  
Landwirte zur Stoffstrombilanz
ENZKREIS/BRUCHSAL. Die Landwirtschaftsämter Bruch-
sal und Enzkreis laden am Mittwoch, 17. Januar 2024, um 
19:30 Uhr interessierte Landwirtinnen und Landwirte zu ei-
ner Online-Informationsveranstaltung über die Stoffstrom-
bilanz ein. Wolfgang Ibach (Bruchsal) wird einen Überblick 
geben, wer von der Aufzeichnungspflicht betroffen ist, 
welche Fristen gelten und was zu dokumentieren ist. Ni-
cole Wenz (Enzkreis) wird die Erstellung der Stoffstrombi-
lanz mit Düngung-BW veranschaulichen.
Die Anmeldung ist bis 15. Januar möglich unter „Aktuelles“ 
auf der Seite des Landwirtschaftsamts Bruchsal: https://
karlsruhe.landwirtschaft-bw.de. Fragen beantwortet Chris-
tian Erbe unter Tel. 0721 936-88660. (enz)

Samstags-Schadstoffsammlung in Maulbronn 
am 13. Januar
ENZKREIS/Maulbronn. Am Samstag, 13. Januar 2024, findet 
in Maulbronn auf dem Parkplatz beim Sportzentrum von 8 
bis 12 Uhr eine Schadstoffsammlung statt; darauf weist das 
Amt für Abfallwirtschaft hin.
Abgegeben werden können Schadstoffe aus privaten 
Haushalten wie Haushaltsreiniger, Holzschutzmittel, Far-
ben, Lacke oder Leuchtstoffröhren. Nicht angenommen 
werden alte Medikamente; sie sind über die Restmülltonne 
zu entsorgen. (enz)

Landratsamt bittet: Für Wohngeldantrag keine 
Originaldokumente einreichen!
ENZKREIS. Um mehr und mehr papierlos zu arbeiten, wer-
den im Landratsamt schrittweise alle Ämter auf die elek-
tronische Akte umgestellt. Mitte Januar 2024 ist nun die 
Wohngeldstelle an der Reihe. Der Antrag auf Wohngeld 
kann bereits seit Anfang 2023 online gestellt werden.
„Dieser Digitalisierungsschritt läuft nur im Hintergrund 
und ohne Auswirkungen für die Antragstellerinnen und 
Antragsteller ab“, erklärt die Leiterin des Sozial- und Ver-
sorgungsamtes Sabine Schuster. „Problematisch wird es 
jedoch immer dann, wenn Originalunterlagen bei uns ein-
gereicht werden“, schränkt Mona Bauer, Sachgebietsleite-
rin der Wohngeldstelle, ein. Denn die bei der Behörde ein-
gehende Post in Papierform wird zentral eingescannt und 
nicht in den jeweiligen Ämtern. „Wir haben keinen Zugriff 
auf diese Papiere und geben daher auch eventuell einge-
reichte Originaldokumente nicht an die Einsender zurück“, 
warnt sie vor dem Verlust wertvoller Unterlagen. „Dem 
postalischen Antrag sollten also keinesfalls Kontoauszüge, 
Miet- oder Kreditverträge im Original beigelegt werden“, 
bittet sie; diese seien sonst unwiederbringlich weg.
„Wir freuen uns, wenn zunehmend mehr Wohngeldanträ-
ge online gestellt werden“, erklären Schuster und Bauer. 
„Das beschleunigt den ganzen Antragsvorgang, da ein di-
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gital eingereichter Antrag bereits am nächsten Tag von uns 
erfasst wird. Außerdem können die Nachweise gleich mit 
hochgeladen werden, und der Antragsteller erhält automa-
tisch eine Rückmeldung über den erfolgreichen Eingang“, 
hebt Bauer die Vorteile für beide Seiten hervor.
Weitere Informationen sind unter www.enzkreis.de/wohn-
geld zu finden, darunter auch der Link zur Antragstellung.
 (enz)

Landwirtschaftsamt verhilft zu Durchblick  
im „Diäten-Dschungel“: Online-Vortrag  
am 17. Januar
ENZKREIS. Mal wird empfohlen, Kohlenhydrate oder Fett 
ganz wegzulassen, mal so zu essen wie die Steinzeitmen-
schen oder zeitweise zu fasten – es vergeht kaum ein Tag, 
an dem nicht eine neue Diät als die jeweils „ultimative“ 
angepriesen wird. Ein wahrer Dschungel, in dem man sich 
leicht verirren kann. Einen prüfenden Blick auf die Vor- und 
Nachteile verschiedener Ernährungsformen zu werfen und 
so Klarheit zu verschaffen, ist daher das Ziel eines kosten-
losen Online-Vortrages am Mittwoch, 17. Januar von 18 bis 
19.30 Uhr, zu dem das „Forum Ernährung und Hauswirt-
schaft“ des Landwirtschaftsamtes einlädt.
Anmeldungen sind bis zum 15. Januar auf der Homepage 
des Enzkreises unter www.enzkreis.de/Landwirtschaftsamt 
(Rubrik „Veranstaltungen“) möglich. Der Einwahl-Link wird 
kurz vor der Veranstaltung zugemailt. Weitere Informati-
onen gibt es bei Ellen Riexinger vom Landwirtschaftsamt 
unter Telefon 07231 308-1816. (enz)

Das Veterinäramt informiert: Im Dezember bei 
Wiernsheim aufgefundener Feldhase verstarb 
an Hasenpest – Hunde und Katzen infizieren 
sich nur sehr selten
ENZKREIS. Im Enzkreis ist im Dezember in der Nähe von 
Wiernsheim ein – wie nun durch labordiagnostische Tests 
bestätigt wurde – an Hasenpest (Tularämie) verstorbener 
Feldhase aufgefunden worden; das teilt das Verbraucher-
schutz- und Veterinäramt des Enzkreises mit. Der Enzkreis 
ist allerdings nicht die erste betroffene Region: Auch in an-
deren baden-württembergischen Stadt- und Landkreisen 
wurden in jüngster Vergangenheit bereits Tularämie-Fälle 
gemeldet.

 
 Foto: AdobeStock free
In Baden-Württemberg konnte der bakterielle Erreger 
Francisella tularensis in den letzten Jahren immer häufi-
ger bei den empfänglichen Arten – also Hasenartigen und 
Nagetieren – nachgewiesen werden. Infizierte Tiere fallen 
durch Schwäche, Apathie (bis zum Ausbleiben von Flucht-
verhalten), Fieber und gesteigerte Atemfrequenz auf und 
versterben meist nach kurzem Krankheitsverlauf. Hunde 
und Katzen dagegen sind wenig empfänglich und stecken 
sich nur sehr selten an.

Es handelt sich bei der Hasenpest um eine sogenannte 
Zoonose – das heißt, auch Menschen können sich mit dem 
betreffenden Erreger anstecken. Im Enzkreis bewegte sich 
die Zahl der humanen Infektionsfälle in den vergange-
nen beiden Jahren im sehr niedrigen einstelligen Bereich; 
von 2019 bis 2021 waren überhaupt keine Fälle gemeldet  
worden.
Als Übertragungswege kommen Haut- oder Schleimhaut-
kontakt mit erkrankten Tieren oder der Verzehr von nicht 
ausreichend durcherhitztem Fleisch in Frage. Zum Schutz 
vor einer Übertragung sollte der Kontakt zu kranken und 
verletzten Tieren vermieden werden. Gefährdet sind 
hauptsächlich Personen, die sich viel in der freien Natur 
aufhalten, wie beispielsweise Jäger und Waldarbeiter.
Es kann bei einer Infektion zu unterschiedlichen Sympto-
men kommen, meistens sind sie grippeähnlich und werden 
deshalb oft nicht mit Tularämie in Verbindung gebracht. 
Wird der Erreger Francisella tularensis jedoch bei Tier oder 
Mensch nachgewiesen, besteht eine Meldepflicht an das 
Veterinär- beziehungsweise Gesundheitsamt.
Weiterführende Informationen finden sich auf der Home-
page des Robert Koch-Instituts: https://www.rki.de/DE/
Content/InfAZ/T/Tularaemie/Tularaemie.html (enz)

Am 16. Januar: Nächster Online-Gesprächskreis 
für Angehörige von Menschen mit Demenz
ENZKREIS. Das consilio-Demenzzentrum bietet für Angehö-
rige von Menschen mit Demenz jeden dritten Dienstag im 
Monat von 17:30 bis 19 Uhr einen Online-Gesprächskreis 
an; der nächste findet am 16. Januar statt. Das virtuelle 
Treffen soll den Austausch von Erfahrungen und Wissen er-
möglichen. Die Themen ergeben sich aus den Gesprächen, 
Schilderungen und Wünschen der Anwesenden.
Für eine Teilnahme an dem über die Plattform Cisco-Webex 
laufenden Gesprächskreis sind ein Computer oder Smart-
phone (möglichst mit Kamera ausgestattet), eine Internet-
verbindung und eine E-Mail-Adresse notwendig. Ebenfalls 
erforderlich ist eine Anmeldung unter Telefon 07231 308-
500 oder per E-Mail an demenzzentrum@enzkreis.de. Die 
Teilnahme ist kostenlos. (enz)

Arten im Garten: Historisches im Beet und  
in der Küche
ENZKREIS. Farbenfrohe Schmetterlinge, fleißige Wildbie-
nen, flinke Eidechsen und jahrhundertealte Heilpflanzen – 
in den Gärten des Enzkreises gibt es viel zu entdecken. Viel-
leicht auch in Ihrem? Das Naturschutzamt des Enzkreises 
macht unter der Überschrift „Arten im Garten“ regelmäßig 
auf bemerkenswerte Gartenbewohner aufmerksam – und 
will mit leicht umsetzbaren Tipps inspirieren und dazu 
motivieren, aktiven Naturschutz im eigenen Garten zu  
betreiben.
Jetzt, wo im Garten noch alles ruht, finden Gärtnerinnen 
und Gärtner die Zeit zu planen, was in diesem Jahr auf den 
Beeten angebaut werden soll. „Wie wäre es da zum Bei-
spiel mit in Vergessenheit geratenem Gemüse, das man 
gar nicht im Supermarkt findet?“, fragt Ulrike Wolff, Natu-
ra2000-Beauftragte des Enzkreises. Leicht anzubauen und 
eine echte Bereicherung für die Küche sei etwa Mangold: 
„Seine Blätter wachsen bis in den Herbst hinein immer wie-
der nach und erinnern geschmacklich an Spinat.“
Andere Beispiele für vergessene Gemüse-Artenvielfalt sind 
Haferwurzel, Mairübe, Erdbeerspinat, Winterheckenzwie-
bel oder Stielmus. „Diese Pflanzen im eigenen Garten aus 
Samen wieder zum Leben zu erwecken, ist ein Beitrag zum 
Erhalt solcher alten Kulturpflanzen, denn viele von ihnen 
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sind vom Aussterben bedroht oder schon verschwunden“, 
schlägt Wolff den Bogen vom Gärtnern zum Artenschutz. 
„Mehr als 2.600 bedrohte Nutzpflanzen stehen bereits auf 
der Roten Liste der Bundesanstalt für Landwirtschaft und 
Ernährung. Ertragreichere Züchtungen haben diese Pflan-
zen und ihre Geschmäcker aus den Läden und unseren Kü-
chen verdrängt“, bedauert sie. Dabei seien sie tatsächlich 
gesünder, weil die alten Gemüsepflanzen während ihres 
langsameren Wachstums sehr viel mehr Nährstoffe bilden 
können.

Vergessene Sorten und buntes Gemüse
Bauerngärten vergangener Zeiten boten auch bei wohlbe-
kanntem Gemüse wie Möhren, Tomaten, Gurken und Kar-
toffeln eine Fülle an Formen, Farben und Geschmäckern. 
„Stachelige Gurken, schwarze Tomaten, lila Kartoffeln und 
Möhren – man muss schon ein wenig suchen, um an das 
Saatgut dieser Schätze zu kommen“, weiß die Expertin. Als 
heißen Tipp nennt sie Saatgutbörsen, Pflanzentauschmärk-
te, die Saatgutbibliothek einiger Stadtbibliotheken oder 
spezialisierte Online-Händler.
Warum sollten wir aber diesen fast vergessenen Arten 
und Sorten eine Chance geben? Durch ihren Anbau wird 
genetische Vielfalt erhalten, die für die Ernährungssicher-
heit im Zuge des Klimawandels schon jetzt essentiell ist. 
„Die vielfältigen alten Sorten haben sich über Generatio-
nen hinweg perfekt an regionale klimatische Bedingun-
gen, Krankheiten und Schädlinge angepasst“, erklärt Ulrike 
Wolff. Einige Sorten wurden über lange Zeit ausschließlich 
in einer bestimmten Region angebaut, wie die Alblinse, 
das Filder-Spitzkraut oder die Langenauer Stangenbohne, 
eine schwäbische Regionalsorte. „Wenn man stabile und 
gut angepasste Sorten sucht, etwa um dem Klimawandel 
zu begegnen, ist diese Vielfalt ausgesprochen nützlich, um 
auf genetische Variationen zurückgreifen zu können, die 
angepasst und ‚hart im Nehmen‘ sind.“

 
Farbenfroher Mangold – schmackhaft und gut für den Arten-
schutz. Foto: Enzkreis; Fotografin: Ulrike Wolff
Wer sich für den Anbau alter Sorten entscheidet, hat vor-
gesorgt für die Zukunft, wie Wolff erläutert: „Diese Pflanzen 
sind samenfest. Das bedeutet, dass die von ihnen ausgebil-
deten Samen fortlaufend für den Anbau genutzt werden 
können, ohne dass angezüchtete Eigenschaften nach der 
ersten Generation verloren gehen.“ Bei modernen Züch-
tungen, verkauft als „F1-Hybride“, sei nämlich genau das 

der Fall und Saatgut müsse stets neu gekauft werden. Zu-
dem seien die robusten alten Sorten besonders anfänger-
geeignet, da sie Fehler eher verzeihen als das hochgezüch-
tete, moderne Gemüse. „Probieren Sie es doch mal aus“, rät 
Ulrike Wolff. (enz)

Jetzt anmelden: „Süßes im Kindergartenalltag – 
eine Herausforderung“: Online-Vortrag am  
6. Februar für pädagogische und hauswirt-
schaftliche Fachkräfte sowie Tageseltern
ENZKREIS. In den vergangenen Jahren wird in Kinderta-
geseinrichtungen verstärkt über Zucker diskutiert. Der 
Grund: Wegen der Corona-Pandemie war dort der Verzehr 
von selbstgemachten Speisen und von Obst- und Gemüse-
Spenden nicht erlaubt; in der Folge veränderten industriell 
gefertigte und einzeln abgepackte Produkte in vielen Ein-
richtungen die Esskultur. Doch ab wann ist der Konsum von 
Zucker kritisch, woran lässt sich – außer vielleicht am Kör-
pergewicht – übermäßiger Konsum erkennen und welche 
Möglichkeiten eines reflektierten Zuckerkonsums gibt es?
Diese und viele andere Fragen zum Thema werden am 
Dienstag, 6. Februar, von 15 bis 16:30 Uhr bei einem kos-
tenlosen Online-Vortrag beantwortet, zu dem das Land-
wirtschaftsamt des Enzkreises pädagogische und haus-
wirtschaftliche Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen, 
aber auch Tageseltern einlädt. Es referiert Kerstin Bauer, 
Ernährungs- und Hygienetechnikerin sowie Referentin für 
„Bewusste Kinderernährung“ (kurz: BeKi). Außerdem gibt 
sie Tipps, wie in Ernährungsfragen der Austausch des Kin-
dergarten-Personals mit den Eltern gelingen kann, welche 
Maßnahmen in der Einrichtung konkret umgesetzt werden 
können und vor allem, welche Zucker-Alternativen Kinder 
begeistern.
Anmeldungen sind bis zum 2. Februar online auf der 
Homepage des Enzkreises unter www.enzkreis.de/Land-
wirtschaftsamt (Rubrik „Veranstaltungen“) möglich. Weite-
re Informationen gibt es bei Lea Volkmann vom Landwirt-
schaftsamt. Sie ist per E-Mail an lea.volkmann@enzkreis.de 
oder unter Telefon 07231 308-1815 zu erreichen. (enz)

 
 Bild: Adobe Stock

Sprechstunde Beratungsstelle für Hilfen  
im Alter
Am Donnerstag, den 25.01.2024 findet in Heimsheim 
eine Sprechstunde der Beratungsstelle für Hilfen im Alter 
statt. Angesprochen sind ältere Bürgerinnen und Bürger 
und deren Angehörige. Themen können sein:
• Wie komme ich trotz Einschränkungen zuhause zurecht?
• Informationen zu verschiedenen Unterstützungsmög-

lichkeiten (Haushaltshilfe, Kurzzeit-oder Verhinde-
rungspflege, Tagespflege, Betreutes Wohnen oder Pfle-
geheime etc.)



8   |    AMTSBLATT WIMSHEIM · 12. Januar 2024 · Nr. 1/2

• Wir sprechen über Ihre Fragen zu finanziellen und recht-
lichen Angelegenheiten wie Vollmachten, Patienten-
verfügung, Elternunterhalt oder Themen der Sozialhilfe.

• Dazu gehören Informationen zum Thema Wohngeld, 
Grundsicherung, Schwerbehindertenausweis oder Fra-
gen zur Krankenbeförderung.

• Wir bieten Ihnen ein vertrauliches Gespräch, um über 
ein persönliches Anliegen zu sprechen.

Die Sprechstunde findet von 16 bis 17 Uhr im Rathaus 
Heimsheim statt.
Ebenso bietet die Beratungsstelle telefonische Beratung 
sowie Hausbesuche an
BHA Heckengäu Claudia Füllborn 07231 308-5023  
oder claudia.fuellborn@enzkreis.de

Mitteilungen von Ämtern

Agentur für Arbeit

In die Ferne, fertig, los! Wege ins Ausland
Am Mittwoch, dem 24. Januar 2024 um 14:00 Uhr findet 
im Berufsinformationszentrum (BIZ) der Agentur für Arbeit 
in Pforzheim, Luisenstraße 32 eine Informationsveranstal-
tung zum Thema „Wege ins Ausland“ statt.
Frischen Wind um die Nase wehen lassen, andere Länder 
und Menschen kennenlernen, Überbrückung bis zum Aus-
bildungs- oder Studienbeginn oder einfach als Auszeit. All 
das können Gründe sein, um sich für einen Auslandsauf-
enthalt zu entscheiden. Au-pair, Freiwilligendienste, Work 
& Travel, Praktika, Ausbildung und Studium im Ausland, 
das Team von Eurodesk Pforzheim informiert über die viel-
fältigen Möglichkeiten, die Voraussetzungen und die not-
wendigen Vorbereitungen eines Auslandsaufenthaltes und 
beantwortet die Fragen der Teilnehmenden. Die Veranstal-
tung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Infos zur Pflegeausbildung im BiZ
Am Donnerstag, dem 01. Februar 2024 um 15.00 Uhr findet 
im Berufsinformationszentrum (BIZ) der Agentur für Arbeit 
in Pforzheim, Luisenstraße 32, Raum 004 eine Informati-
onsveranstaltung zum Thema „Pflege – deine Zukunftsper-
spektive“ statt.
Klaus Dorda, Berater für die Pflegeausbildung beim Bun-
desamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, 
informiert über die generalistische Pflegeausbildung, wel-
che die drei Bereiche Krankenpflege, Kinderkrankenpflege 
und Altenpflege abdeckt: In der Veranstaltung lassen sich 
die Berufsvielfalt, die Anforderungen sowie die beruflichen 
Perspektiven und Chancen entdecken. Im Anschluss an sei-
nen Vortrag steht der Referent für Fragen zur Verfügung. 
Die Teilnahme ist kostenfrei – eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich.

Soziales

Wohnberatung Enzkreis im  
DRK-Kreisverband Pforzheim-Enzkreis e. V.
Kronprinzenstraße 22, 75177 Pforzheim
Tel. 07231/373-236
E-Mail: wohnberatung-enzkreis@drk-pforzheim.de

Fachberatungsstelle Enzkreis  
für Menschen in Wohnungsnot und Fragen 
der Existenzsicherung
Wir sind Anlaufstelle für Menschen, die von Wohnungs-
losigkeit bedroht oder betroffen sind oder in ungesi-
cherten / unzumutbaren Wohnverhältnissen leben.
Kontaktdaten:
Wichernhaus - Fachberatungsstelle Enzkreis
Westliche Karl-Friedrich-Str. 120
75172 Pforzheim
Telefon: 07231- 20448-0 Zentrale, 
Frau Keller: 07231-20448-22, 
Herrn Ullmann: 07231-20448-10, 
Telefax: 07231-20448-99 
www.wichernhaus-pforzheim.de

bwlv - Zentrum Pforzheim
Im Haus der seelischen Gesundheit
„Lore Perls“, Fachstelle für psychisch kranke Menschen, 
Tagesklinik – Offene Sprechstunde 
(Mo. 13.00 – 15.00 Uhr).
Arbeitskreis Leben Pforzheim und Region –
Hilfe in Lebenskrisen und bei Selbsttötungsgefahr.
Luisenstr. 54 – 56; 75172 Pforzheim
Tel.: 07231 1394080
Fax.: 07231 13940899

 

Pflegestützpunkt östlicher  
Enzkreis
Kostenlose, unabhängige, umfassende 
und individuelle Beratung im Vor- und 
Umfeld von Pflegebedürftigkeit für alle Altersgruppen 
rund um das Thema Pflege:
• Aufzeigen vorhandener Unterstützungsangebote
• Beratung über sozialrechtliche/ finanzielle Leistun-

gen wie z. B. Pflegeversicherung, Sozialhilfe u. Ä.
• Beratung über ambulante, teilstationäre und statio-

näre Hilfen
• Hilfe bei Klärung von Kostenfragen für pflegerische, 

medizinische und soziale Leistungen
• Erstellung eines individuellen Hilfeplans
• Vermittlung und Koordination der einzelnen Hilfen
Die Beratung kann telefonisch oder nach vorheriger 
Terminvereinbarung auch im Pflegestützpunkt oder zu 
Hause erfolgen.
Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr. 9.00 – 13.00 Uhr und Di. 15.00 – 18.00 Uhr
Tel. 07231 308-5022, E-Mail: psp@enzkreis.de
Bahnhofstraße 86, 75417 Mühlacker

Frühe Hilfen des Caritasverbands e. V.  
Pforzheim für den Enzkreis
Familienhebammen/Familienkinderkrankenpfleger-
innen/Heilpädagogische und psychosoziale Unterstüt-
zung.
Wir bieten Begleitung für Familien mit Kindern unter 
drei Jahren.
Kontakt: 07231-128 844
E-Mail: fruehe.hilfen@caritas-pforzheim.de
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Ambulanter Hospizdienst  
Östlicher Enzkreis e. V.
Bahnhofstr. 86, 75417 Mühlacker
Tel. 07041-8153689
www.hospizdienst-oestlicher-enzkreis.de

Jugend- und Suchtberatung Plan B gGmbH
Jugend- und Suchtberatung
Plan B gGmbH Jugend, Sucht und Lebenshilfen: Bera-
tung und Behandlung für Jugendliche, Suchtgefährdete, 
Abhängige und deren Angehörige.
Schießhausstr. 6, 75173 Pforzheim, Tel.: 07231 / 92277-0, 
www.planb-pf.de
Offene Sprechstunde ohne Terminvereinbarung: 
Mo. 10:00 - 11:30 Uhr; Do. 16:00 - 17:30 Uhr
Kostenlose Onlineberatung: 
www.planb-pf.de/online-beratung
oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info@planb-pf.de
In beiden Fällen erhalten Sie innerhalb 48 Stunden eine 
Antwort von einer Fachkraft.

Beratungsstelle für Eltern, Kinder und  
Jugendliche
Tel. 07231 30870
KISTE – Hilfen für Kinder und Jugendliche von psychisch- 
und suchtkranken Eltern, mit Gewalterfahrungen in der 
Familie
KiWi – ein Unterstützungsangebot 
für geflüchtete Familien

Diakonie- und Sozialstation Heckengäu e. V.
Wir sind Vertragspartner aller Kranken- und Pflegekas-
sen. Wir bieten Ihnen:
• Alten- und Krankenpflege
• Hauswirtschaftliche Versorgung
• Tagespflege
• Nachbarschaftshilfe
• Betreuungsgruppe für demenzkranke Menschen
Sie erreichen uns persönlich:
Montag – Freitag 08:30 – 14:00 Uhr
Tel.: 07044/905080 Fax: 07044/9050839
E-Mail: info@diakonie-heckengaeu.de
Internet: www.diakonie-heckengaeu.de
Lehmgrube 1/1, 71297 Mönsheim
Unser Anrufbeantworter ist außerhalb der Bürozeiten 
geschaltet – wir rufen Sie gerne zurück.

consilio
Bahnhofstraße 86, 75417 Mühlacker
Demenzzentrum: 07231 308-500
Pflegestützpunkt östlicher Enzkreis: 07231 308-5022
Beratungsstelle für Hilfen im Alter Heckengäu: 
07231 308-5023

Kirchen

Evangelische Kirchengemeinde Wimsheim

Pfarramt: Kirchgasse 10, Telefon 94 03 54
E-Mail-Adresse: Pfarramt.Wimsheim@elkw.de
Öffnungszeiten:  Dienstag, 10.00 – 12.00 Uhr und 
      Donnerstag, 08.00 – 12.00 Uhr
Ansprechpartner: Pfarrehepaar Haffner aus Mönsheim, 
Telefon 0 70 44 – 73 04
Seelsorge und Sterbefälle: 
Gebiet Nord – Pfarrehepaar Haffner
Gebiet Süd – Pfarrer Fritz, Telefon 0 70 44 / 93 83 46
Vermietung Gemeindehaus: Frau Hieber, Tel.: 4 26 33
Homepage: www.ev-kirchengemeinde-wimsheim.de

Wochenspruch: Von seiner Fülle haben wir alle genom-
men Gnade um Gnade. Johannes. 1, 16
Wochenlied: „Du Morgenstern, du Licht vom Licht“ (EG 74)
Wochenpsalm: „Danket dem Herrn und rufet an seinen Na-
men; verkündigt sein Tun unter den Völkern.“ aus Psalm 105

Samstag, 13. Januar 2024
11.00 Uhr – Christbaumsammlung des CVJM
2. Sonntag nach Epiphanias, 14. Januar 2024
19.00 Uhr – Abendgottesdienst 
im Rahmen der Predigtreihe mit Pfarrer Christoph Fritz
(s. Mitteilungen)
Predigtthema: „Wollt ihr auch weggehen?“ 
(Johannes 6,67)
Opfer: Konfirmandenarbeit
19.00 Uhr – Friedensgebet im Gemeindehaus in Mönsheim
Montag, 15. Januar 2024
19.25 Uhr – Chor „Colors of Heaven“ im Gemeindehaus 
in Wimsheim
20.00 Uhr – Bibel-Live-Heckengäu 
im Gemeindehaus Mönsheim (s. Mitteilungen)
Dienstag, 16. Januar 2024
19.00 Uhr – Kinderkirchvorbereitung
20.00 Uhr - Kirchengemeinderatssitzung
Mittwoch, 17. Januar 2024
15.00 Uhr - Konfirmandenunterricht in Wimsheim
18.30 Uhr – Kirchenchorprobe
Donnerstag, 18. Januar 2024
12.15 Uhr – Gemeinsames Mittagessen (s. Mitteilungen)
Freitag, 19. Januar 2024
20.00 Uhr – Posaunenchor
Opfergaben:
• Ihre Opfergaben können Sie gerne überweisen auf das 

Konto:
• Ev. Kirchengemeinde Wimsheim
• Raiffeisenbank Wimsheim
• IBAN: DE76 6066 1906 0045 3000 03
• BIC: GENODES1WIM
• Bitte Opferzweck „Konfirmandenarbeit“ angeben!

Mitteilungen:
Jugendgottesdienst „Beziehungsweise“
am Sonntag, 21. Januar um 18.30 Uhr 
im Gemeindehaus in Mönsheim
THEMA: Love Like Jesus – Live Like Jesus
Herzliche Einladung zu unserem nächsten Jugo. Dieser fin-
det im Gemeindehaus in Mönsheim statt. Es startet unsere 
diesjährige Serie „Love Like Jesus - Live Like Jesus“, ange-

Ist Ihre Hausnummer gut erkennbar?

Im Notfall entscheiden Sekunden! 112


